
Teilnahmebedingungen 
 

 
Downhill Race 

 
am 04. / 05. Juli 2026 

 
Stand: 16.03.2026 

 
 
 
1. Verpflichtungen, Haftungsausschluss und Risikoübernahme des Teilnehmers 
 
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer) nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. 
Sie tragen die allgemeine zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem 
von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit hiermit kein Handlungsverzicht 
vereinbart wird. 
 
Mit der Anmeldung erklärt jeder Teilnehmer sein Einverständnis, den Anweisungen der 
Helfer und Organisatoren der Veranstaltung Folge zu leisten. 
 
 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder 
Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen 
 
• den Verein Shape and Ride e.V., Shape and Ride Racing e.V., BDR, der UCI, deren 
Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, ehrenamtliche Helfer, Gemeinde 
Korb und hauptamtliche Mitarbeiter 
 
• den Veranstalter, die Rennstreckeneigentümer 
 
• Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehen 
 
• den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der 
Veranstaltung zu Benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und die 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, außer für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder 
eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – 
beruhen; gegen 
 



• die anderen Teilnehmer (Bewerber, Rider, Mit- Rider), deren Helfer, die Eigentümer der 
anderen Fahrzeuge 
 
• den eigenen Bewerber, den/die eigenen Rider, Mit- Rider (anders lautende besondere 
Vereinbarungen zwischen Bewerber, Rider/n, Mit- Rider/n gehen vor!) und eigene Helfer 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung (ungezeitetes, gezeitetes Training (Seeding Run), Wertungsläufe) entstehen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und 
außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises – beruhen. Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der 
Nennung aller Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem 
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel 
unberührt. 
 
Vorbedingung für die Teilnahme ist, dass der Teilnehmer in der Lage ist, die Anstrengungen 
im Rahmen der Veranstaltung ohne gesundheitliche Gefährdung zu bewältigen. Jeder 
Teilnehmer hat seine gesundheitliche Eignung für die Teilnahme an der Veranstaltung selbst 
zu prüfen. 
 
Jeder Teilnehmer erkennt mit seinem Start die Eignung und den Zustand der 
Wettkampfstrecken an. Der Teilnehmer übernimmt mit voller Absicht etwaige Risiken und 
Gefahren für sich, auch solche, die aus einer etwaigen Unterschätzung des 
Schwierigkeitsgrades der Strecke für sich selbst resultieren. Der Teilnehmer ist für die von 
ihm verwendete Ausrüstung und die Wahl sowie Bewältigung der Fahrlinie selbst 
verantwortlich. 
 
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich zu fairem, umweltgerechtem Verhalten. 
 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verloren gegangene Wertgegenstände, 
Bekleidungsstücke, Ausrüstungsgegenstände und Beschädigungen am Sportgerät. 
 
Der Veranstalter empfiehlt eine entsprechende private Krankenversicherung für diese Art 
von Veranstaltung abzuschließen bzw. bereits vorhandene Versicherungen zu überprüfen. 
 
Der Veranstalter behält sich nachträgliche Änderungen der Streckenführung sowie der 
Ausschreibung vor. 
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus 
Sicherheitsgründen oder von Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen 
vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch außerordentliche 
Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadenersatzpflichten zu übernehmen. 
 
Es gilt Punkt 4.4 der Sportordnung des BDR in vollem Umfang. Es wird besonders auf 
die Sicherheitsbestimmungen im Regelwerk der UCI hingewiesen. 
 
  



2. Allgemeines 
 
2.1 Startnummernausgabe 
 
Samstag, 04. Juli 2026 von 08:00 bis 10:00Uhr 
 
Hat der/die Fahrer/in keine Startnummer entgegengenommen, ist die Teilnahme an 
Qualifying und Rennen nicht möglich. Die Startnummern müssen vorn am Lenker 
angebracht werden und gut lesbar sein. Sie dürfen nicht in Form und Größe verändert 
werden. 
 
2.2 Startgebühren/ Klasseneinteilung/ Startzeiten 
 
Gesamt werden 125 Teilnehmer zugelassen. Die Startgebühren beinhalten den zusätzlichen 
Aufwand für Rotes Kreuz, Renn Arzt und Zeitnahme. 
 
Klasseneinteilung 
 
Kategorie Klasse Jahrgang 
Hobby Herren analog 
(HHO-Kl) 

U19 2008 – 2010 
U23 2004 – 2007 
Elite 1988 – 2003 
Master 1987 u. älter 

Hobby Damen analog 
(HDo-Kl) 

U19 2008 – 2010 
U23 2004 – 2007 
Elite 1988 – 2003 
Master 1987 u. älter 

Hobby Herren e- Bike 
(HHe-Kl) 

U19 2008 – 2010 
U23 2004 – 2007 
Elite 1988 – 2003 
Master 1987 u. älter 

Hobby Damen e- Bike 
(HDe-Kl) 

U19 2008 – 2010 
U23 2004 – 2007 
Elite 1988 – 2003 
Master 1987 u. älter 

Lizenz Herren analog 
(LHo-Kl) 

U19 2008 – 2010 
U23 2004 – 2007 
Elite 1988 – 2003 
Master 1987 u. älter 

Lizenz Damen analog 
(LDo-Kl) 

U19 2008 – 2010 
U23 2004 – 2007 
Elite 1988 – 2003 
Master 1987 u. älter 

Lizenz Herren e- Bike 
(LHe-Kl) 

U19 2008 – 2010 
U23 2004 – 2007 
Elite 1988 – 2003 
Master 1987 u. älter 

Lizenz Damen e- Bike 
(LDe-Kl) 

U19 2008 – 2010 
U23 2004 – 2007 
Elite 1988 – 2003 
Master 1987 u. älter 

 
Die Klasseneinteilung richtet sich nach dem Alter am 04.07.2026. 
  



Startgebühren 
 
 U19 U23 Elite Master 
Bis 15.05.26 35€ 35€ 40€ 40€ 
Ab 16.05.26 40€ 40€ 45€ 45€ 
vor Ort 45€ 45€ 50€ 50€ 

 
Bei der Anmeldung gibt jeder Fahrer / jede Fahrerin die Bankdaten an. Die Startgebühren 
werden am 22.06.26 per SEPA-Lastschrift eingezogen. Eine Abmeldung vom Rennen ist nur 
bis zum 19.06.26 möglich. Nach dem 19.06.26 besteht kein Anspruch mehr auf die 
Rückerstattung der Anmeldegebühr im Falle einer Abmeldung bzw. Nicht- Erscheinens beim 
Qualifying. In begründeten Fällen kann mit einem ärztlichen Attest o.ä. die Anmeldegebühr 
zurückerstattet werden. Aus organisatorischen Gründen wird die Rückerstattung 2 Wochen 
nach dem Rennen per Rücküberweisung durchgeführt. Ist das Konto zum Zeitpunkt der 
Lastschrift nicht gedeckt oder die Bankdaten sind falsch übermittelt worden bei der 
Anmeldung, behält sich der Veranstalter vor, die aus der Rücklastschrift entstandenen 
Zusatzkosten vom Teilnehmer / von der Teilnehmerin einzufordern. 
 
Riders Briefing / Klasseneinteilung 
 
Vor dem Start des freien Trainings am Samstag um 09:00 Uhr gibt es ein Riders Briefing im 
Bereich der Startnummernausgabe durch die Rennleitung. Eine Teilnahme jedes Fahrers ist 
Pflicht! Im Riders Briefing werden die Fahrer durch die Rennleitung und den Verband in die 
sich aus der Anmeldung ergebenden Kategorien und Klassen eingeteilt, sowie auf alle 
geltenden Vorgaben für Training, Qualifying und Rennen informiert.  
 
Eine Kategorie mit der jeweiligen Klasse bildet eine Gruppe, sofern sich bis 1 Stunde vor 
Start des Qualifyings mindestens 5 Fahrer/innen in der jeweiligen Klasse angemeldet haben. 
Kommen die 5 Fahrer/innen nicht zustande, rutschen die Fahrer/innen automatisch in die 
höhere Klasse. Kommt es bei der Anmeldung zu keiner Bildung einer Klasse mangels 
Teilnehmerzahl in den jeweiligen Kategorien, wird die Rennleitung eine entsprechende 
individuelle Klasse bilden. 
 
2.3 Wertung 
 
Das Qualifying am Samstag bestimmt die Startreihenfolge für das 1. Zeitrennen am Sonntag. 
Die Schnellsten starten am Ende jedes Laufs. Gestartet wird im Abstand von 30 Sekunden. 
Es beginnen die Jüngsten. Der/die Langsamste aus dem Qualifying startet als Erste/r beim 
1. Zeitrennen. Die Startreihenfolge des 2. Zeitrennens ergibt sich auch der Zeit des 1. 
Rennens. Gewertet wird die schnellste Zeit aus beiden Zeitrennen. 
 
2.4 Meldeschluss 
 
Anmeldung bis Freitag, den 15. Mai 2026 zum Vorteilspreis. Danach wird die Startgebühr 
erhöht. Eine Onlineanmeldung oder eine vor Ort Anmeldung ist bis zum Start des ersten 
freien Trainings möglich. Die Startgebühr ist dann passend in Bar oder mit EC Karte (PIN) zu 
entrichten. Kreditkartenzahlung ist nicht möglich. 
 

2.5 Zeitmessung 
 
Die Zeitmessung erfolgt durch die Rennleitung. Für eine lückenlose Durchführung der 
Zeitnahme, werden Transponder eingesetzt. Dadurch wird eine genaue und schnellere 
Auswertung garantiert. Für den Transponder muss eine Pfandgebühr in Höhe von 70 € in 
Bar bei der Startnummern Ausgabe entrichtet werden. Der erhaltene Transponder muss von 
jedem Teilnehmer unmittelbar nach dem Rennen bei der Startnummernausgabe wieder 



abgegeben werden. Allen Teilnehmern, deren Transponder bis zum 05. Juli 2025 18:00 Uhr 
nicht zurückgegeben wurde, wird die Pfandgebühr nicht zurückerstattet. Die 
Transponderrückgabe findet am gleichen Stand wie die Startnummernausgabe statt.  
 
 
3. Preise 
 
Die Siegerehrungen finden im Zielbereich statt. Es werden die ersten drei einer jeden Klasse 
auf dem Podium geehrt.  
 
 
4. Bestimmungen DH Race 
 
4.1 Die Teilnahme am DH Race bei Minderjährigen (Mindestalter 16 Jahre am 04. 
Juli 2026) ist nur mit der Einwilligung der Eltern möglich! Eine schriftliche 
Einverständniserklärung ist zum Meldeschluss (Beginn erstes freies Training) unterschrieben 
dem Veranstalter vorzulegen. 
 
4.2 Beim DH Race ist die Teilnehmerzahl auf maximal 125 Fahrer über alle Klassen 
begrenzt. 
 
4.3 Es erfolgt eine Zeitnahme für das Qualifying am Samstag sowie jedes der beiden 
Rennen am Sonntag. Die schnellste Zeit aus den beiden Zeitrennen wird gewertet. 
 
4.4 Alle Teilnehmer müssen folgende Schutzkleidung tragen: 

 
Knieschützer 
Ellenbogenschützer 
Rückenprotektor oder ein entsprechender Rucksack mit zertifiziertem Protektor 
zugelassener Fullface Helm 
Handschuhe mit langen Fingern 
 

Zusätzlich wird ein Neck Brace empfohlen. Bei Nichteinhaltung erfolgt die sofortige 
Disqualifikation! 
 
 
5. Einteilung/ Ablauf des Rennens/ Zeitnahme 
 
6.1 Jeder Teilnehmer wird bei der Anmeldung je nach Meldeeingang automatisch in eine 
Klasse und Startreihenfolge eingeteilt. 
 
Eine Nichteinhaltung der Startreihenfolge führt zur sofortigen Disqualifikation durch die 
Rennleitung. 
 
6.2 Die Zeitnahme erfolgt nur auf der gekennzeichneten Strecke. Verlässt ein Teilnehmer die 
Strecken, wird die Zeit für das Rennen nicht gewertet. Verlässt der Fahrer / die Fahrerin die 
Strecke während des Qualifyings, wird die Zeit nicht gewertet und der Fahrer / die Fahrerin 
startet als Erster beim ersten Rennlauf. Die Teilnehmer starten einzeln und im Abstand von 
30 Sekunden. Die Einfahrt regelt die Rennleitung am Start. Im Ziel eines jeden Rennens wird 
automatisch die Zeit genommen und auf dem Transponder gespeichert. 
 
6.3 Nach dem Ende des 1. Zeitrennens begeben sich die Teilnehmer erneut zum Start für 
das 2. Zeitrennen. Am Ende des 2. Zeitrennens erfolgt die Auswertung des Transponders bei 
der Rennleitung Zeitnahme im Zielbereich. 
  



6. Datenerhebung und -verwertung 
 
8.1 Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten 
werden gespeichert und nur zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der 
Veranstaltung verarbeitet. Dies gilt insbesondere für die zur Zahlungsabwicklung 
notwendigen Daten. Mit der Anmeldung willigt der/die Teilnehmer/in eine Speicherung der 
Daten zu diesem Zweck ein. 
 
8.2 Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner 
Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews für alle 
Zwecke, insbesondere zu Werbezwecken ohne Anspruch auf Vergütung und ohne jede 
Beschränkung des zeitlichen, räumlichen (nicht auf das Gebiet der Bundesrepublik 
beschränkten) und inhaltlichen Verwendungsbereichs und für alle denkbaren und künftigen 
Nutzungszwecke 
 
• des Rundfunks, 
• des Films, 
• der Printmedien, 
• der Werbung und Klammerteilauswertung, 
• der audiovisuellen und Tonträgerverwertung (insb. CD, DVD, CD- Rom), sowie 
• jedweder sonstigen Verwertung einschl. der Übertragung in andere Werkformen 
sowie in Online- und mobilen Diensten 
 
genutzt und veröffentlicht werden dürfen. 
Mit der Einwilligung sind die Rechte am eigenen Bild (§ 22 KunstUrhG) abgetreten und 
können zu o.g. Zwecken und im o.g. Umfang ohne Anspruch auf Vergütung auch an Dritte 
weiterübertragen werden. 
 
8.3 Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, 
Geburtsjahres, seiner Startnummer und seiner Ergebnisse (Platzierungen und 
Zeiten) in allen veranstaltungsrelevanten Printmedien (Teilnehmerliste, Ergebnisliste etc.) 
und in allen elektronischen Medien wie der Website und den Social-Media-Kanälen des 
Vereins einverstanden. 
 
8.4 Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, während der Veranstaltung 
fotografiert und gefilmt zu werden. Diese Fotos und Filme dürfen vom Veranstalter ohne 
Rückfrage zu eigenwerblichen Zwecken, zu Pressezwecken und auf der Homepage 
verwendet werden. 
 
 
7. Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
 
9.1 Die vorstehenden Teilnahmebedingungen und Informationen hat der Teilnehmer zur 
Kenntnis genommen und anerkannt. Durch seine Anmeldung bestätigt er sein 
Einverständnis, eventuell entstehende Schäden selbst und allein zu tragen. Jeder 
Teilnehmer bestätigt ausdrücklich, dass die in der Anmeldung eingetragenen Angaben in 
vollem Umfang zutreffend sind. 
 
9.2 Bei minderjährigen Teilnehmern bestätigt die Einverständniserklärung des 
Erziehungsberechtigten, dass er die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen hat. 
 
 
 
_____________________________/______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 


